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Regelungen zum gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz in ...

Österreich
Österreich

Bis zu welchem Alter gilt man in Österreich als Kind bzw. als Jugendlicher? 
Mit welchem Alter erreicht man die Volljährigkeit?

In Österreich gibt es keine einheitliche Legaldefinition der Begriffe „Kind“ und „Jugend-
licher“.
Gemäß § 21 Abs. 2 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) sind Personen, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Minderjährige;
Ein Lebensjahr wird immer am Geburtstag vollendet.
Nach den Jugendschutzgesetzen der Länder Steier-
mark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg gelten Personen 
bis zum vollendeten 14. Lebensjahr als Kinder und 
Personen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr als Ju-
gendliche. 
Nach dem Salzburger Jugendschutzge-
setz gelten als Kinder Personen bis zum 
vollendeten 12. Lebensjahr und Personen 
ab dem vollendeten 12. bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr als Jugendliche. Das 
Jugendschutzgesetz Oberösterreich be-
stimmt, das alle Personen bis zum vollen-
deten 18. Lebensjahr Jugendliche sind. Die 
Jugendschutzgesetze der Bundesländer 
Wien, Niederösterreich und Burgen-
land verwenden anstelle der Begriffe 
„Kinder“ und „Jugendliche“ den Begriff 
„junge Menschen“ für Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
Mit dem Inkrafttreten des Kindschaftsrechtsänderungsgesetzes am 1.7.2001 wurde die 
Altersgrenze für die Volljährigkeit von bisher 19 auf 18 Jahre herabgesetzt.
Gemäß Art. 15 der Österreichischen Bundesverfassung ist der Jugendschutz hinsichtlich 
der Gesetzgebung und Vollziehung eine Angelegenheit der Länder. Die Angelegenhei-
ten des Jugendschutzes werden daher von den Ämtern der Landesregierungen und den 
Bezirksverwaltungsbehörden wahrgenommen.
Der Jugendschutz ist in den Jugendschutzgesetzen der Länder geregelt.
Gesetzestexte der Jugendschutzgesetze der Länder können im Volltext im Rechtsinfor-
mationssystem des Bundeskanzleramtes unter www.bka.gv.at nachgelesen werden. 
Es gilt das sogenannte Territorialitätsprinzip, wonach immer das Gesetz jenes Bundes-
landes zur Anwendung kommt, in dem der Jugendliche sich gerade aufhält.
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Wie ist der Aufenthalt Jugendlicher  in Gaststätten geregelt? (Altersgrenzen etc.) 
Wie ist der  Aufenthalt Jugendlicher bei Tanzveranstaltungen/in Discotheken 
geregelt?

Anmerkung: In der ersten Spalte sind die Bundesländer angeführt:

 W = Wien, NÖ = Niederösterreich, B = Burgenland, St = Steiermark, K = Kärnten
OÖ = Oberösterreich, S = Salzburg, T = Tirol, V = Vorarlberg

W -  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr von 5 bis 22 Uhr, 
-  vom 14. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr in der Zeit von 5 bis 1 Uhr 

erlaubt und darüber hinaus in Begleitung einer Aufsichtsperson oder 
wenn ein rechtfertigender Grund (z. B. Heimweg) vorliegt

NÖ -  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr von 5 bis 22 Uhr,
-  vom 14. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr in der Zeit von 5 bis 1 Uhr 

erlaubt und darüber hinaus in Begleitung einer Aufsichtsperson oder 
wenn ein rechtfertigender Grund (z. B. Heimweg) vorliegt

B -  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr von 5 bis 22 Uhr,
-  vom 14. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr in der Zeit von 5 bis 1 Uhr 

erlaubt und darüber hinaus in Begleitung einer Aufsichtsperson oder 
wenn ein rechtfertigender Grund (z. B. Heimweg) vorliegt

St -  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr von 5 bis 21 Uhr,
-  vom vollendeten 14. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr von 5 bis 23 

Uhr 
-  ab dem vollendeten 16. Lebensjahr von 5 bis 2 Uhr in Begleitung einer 

Aufsichtperson ohne zeitliche Begrenzung
-  ab dem vollendeten 14. Lebensjahr nach 23 Uhr auch ohne Begleitung 

bei Veranstaltungen von Schulen und Jugendorganisationen

K -  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist der Aufenthalt an öffentlichen 
Orten und bei Veranstaltungen von 6 bis 22 Uhr erlaubt, in Gaststätten 
jedoch nur in Begleitung einer Aufsichtsperson.

-  vom 14 bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist der Aufenthalt an öf-
fentlichen Orten, bei Veranstaltungen und in Lokalen von 6 bis 24 Uhr 
erlaubt, sowie vom 16. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr von 6 bis 2 
Uhr in den Nächten vor Sonn- und Feiertagen

-  in Begleitung einer Aufsichtsperson bis zum vollendeten 14. Lebens-
jahr bis 1 Uhr, nach  dem 14. Lebensjahr ohne zeitliche Beschränkung

OÖ -  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr von 5 bis 22 Uhr 
-  vom 14. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr von 5 bis 24 Uhr und
-  ab dem vollendeten 16. Lebensjahr ohne zeitliche Begrenzung
-  bis zum vollendeten 16. Lebensjahr in Begleitung einer Aufsichtsper-

son ohne zeitliche Begrenzung
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Regelungen zum gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz in ...

Österreich

S -  bis zum vollendeten 12. Lebensjahr in der Zeit von 5 bis 21 Uhr;
-  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr von 5 bis 22 Uhr und in der Nacht 

auf Sonn- oder Feiertage von 5 bis 23 Uhr;
-  ab dem 14. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr von 5 bis 23 Uhr und in 

der Nacht auf Sonn- und Feiertage von 5 bis 0 Uhr;
-  in Begleitung einer Aufsichtsperson verlängern sich diese Zeiten je-

weils um eine Stunde 
-  bei besonders für Kinder bis zum Alter von sechs Jahren geeigneten 

Veranstaltungen auch ohne Aufsichtsperson, wenn die Veranstaltung 
spätestens um 20 Uhr endet;

-  ab dem vollendeten 14. Lebensjahr bei Tanzveranstaltungen einer 
Jugendorganisation, Schule, Tanzschule oder Tanzveranstaltung zur 
künstlerischen Betätigung oder Brauchtumspflege

T Aufenthalt an öffentlichen Orten
-  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr zwischen 22 und 5 Uhr;  ab dem 14. 

Lebensjahr bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ohne Aufsichtsperson 
oder ohne wichtigen Grund zwischen 1 und 5 Uhr verboten 

Aufenthalt bei öffentlichen Veranstaltungen
-  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr bis 22 Uhr, in Begleitung einer Auf-

sichtsperson bis 24 Uhr erlaubt
-  bis zum vollendeten 16. Lebensjahr bis 1 Uhr
-  ab dem vollendeten 14. Lebensjahr in Begleitung einer Aufsichtsperson 

und bei Veranstaltungen von Schulen und Jugendorganisationen ohne 
zeitliche Begrenzung

Aufenthalt in Gaststätten 
-  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr nur in Begleitung einer Aufsichts-

person oder wenn ein wichtiger Grund vorliegt; bis zum vollendeten 16. 
Lebensjahr bis 1 Uhr 

V - bis zum 12. Lebensjahr zwischen 5 und 22 Uhr
- vom 12. bis zum 14. Lebensjahr zwischen 5 und 23 Uhr
- vom 14. bis zum 16. Lebensjahr zwischen 5 und 24 Uhrvom 16. 
- bis zum 18. Lebensjahr von 5 bis 2 Uhr

Ist der Aufenthalt Jugendlicher in Nachtclubs/Nachtbars geregelt? 
Wenn ja, wie? 
Ist der Aufenthalt Jugendlicher in Spielhallen/Beteiligung an Glücksspielen er-
laubt oder verboten? 
Welche Altersgrenzen gelten?

W = Wien, NÖ = Niederösterreich, B = Burgenland, St = Steiermark, K = Kärnten
OÖ = Oberösterreich, S = Salzburg, T = Tirol, V = Vorarlberg
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W -  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist der Aufenthalt in Räumen, in de-
nen Prostitution angebahnt oder ausgeübt wird, Peepshows, Swinger-
Klubs, Branntweinschänken, Wettbüros und Spielhallen verboten; 

-  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind Glücksspiele verboten, aus-
genommen Glücksspiele, die durch Bundesgesetz geregelt sind sowie 
Tombolas, Glückshäfen und Juxausspielungen in Rahmen von Veran-
staltungen;

-  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist der Aufenthalt an öffentlichen 
Orten verboten, an denen mehr als 2 Spielapparate aufgestellt sind, 
bei denen Geld, Sachwerte oder sonstige geldeswerte Leistungen er-
halten werden können;

NÖ -  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist der Aufenthalt in Räumen, in 
denen Prostitution angebahnt oder ausgeübt wird, Peepshows, Swin-
ger-Klubs, Branntweinschänken, Videoklubs, Nachtlokalen, Wettbüros 
verboten;

-    bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist der Aufenthalt in Spielhallen 
verboten;

B -  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist der Aufenthalt in Räumen, in de-
nen Prostitution angebahnt oder ausgeübt wird, Peepshows, Swinger-
Klubs, Branntweinschänken, Wettbüros und Spielhallen verboten;

St -  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist der Besuch von Bordellen und 
bordellähnlichen Einrichtungen verboten;

-  bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ist die Benutzung von Unterhal-
tungsapparaten und der Aufenthalt in Räumen außerhalb von Gastge-
werbebetrieben, in denen Unterhaltungsspielapparate betrieben wer-
den, verboten ;

-  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist die Benutzung von Geldspiel-
automaten, der Aufenthalt in Räumen außerhalb von Gastgewerbe-
betrieben, in denen Geldspielapparate betrieben werden, sowie die 
Teilnahme an Glücksspielen verboten, ausgenommen Zahlenlotto, 
Klassenlotterie, Lotto u. a. ;

K -  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist der Besuch von Nachtlokalen, 
Branntweinschenken, Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen 
verboten;

-  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist das Betreten von Spielhallen für 
Spielapparate und deren Betätigung nur in Begleitung von Erwachse-
nen erlaubt; 

-  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist das Betreten von Räumen, in 
denen Geldspielapparate aufgestellt sind, nicht erlaubt;

OÖ -  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist der Aufenthalt in Nachtklubs, 
Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen, Wettbüros und Spiel-
hallen  und die Benutzung von Glücksspielapparaten verboten; 

-  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist die Teilnahme an behördlich 
bewilligten Glücksspielen wie Lotto und Toto verboten;
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S -  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist der Aufenthalt in Nachtlokalen, 
Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen, Sexshops, Branntwein-
schenken, Spielhallen und die Beteiligung an Glücksspielen verboten, 
ausgenommen behördlich genehmigte Tombolaveranstaltungen, Lotto 
und Toto;

T -  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist der Aufenthalt in Nachtlokalen, 
Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen, Sexshops, Branntwein-
schenken und Spielhallen verboten;

V -  Aufenthaltsverbot von Kindern und Jugendlichen in Betriebsanlagen 
und Räumlichkeiten, die wegen ihrer Art, Lage, Ausstattung oder Be-
triebsweise eine Gefahr für ihre Entwicklung darstellen

-  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist der Aufenthalt in Wettbüros ver-
boten

Ist es Jugendlichen gestattet Alkohol zu konsumieren? 
Welche Altergrenzen gelten? 
Welche Differenzierung wird vorgenommen?  (z. B.: Branntwein bzw. branntwein-
haltige Getränke und andere alkoholische Getränke)

W = Wien, NÖ = Niederösterreich, B = Burgenland, St = Steiermark, K = Kärnten
OÖ = Oberösterreich, S = Salzburg, T = Tirol, V = Vorarlberg

W - in der Öffentlichkeit ab dem vollendeten 16. Lebensjahr

NÖ - in der Öffentlichkeit ab dem vollendeten 16. Lebensjahr

B - in der Öffentlichkeit ab dem vollendeten 16. Lebensjahr

St -  bis zum vollendeten 16. Lebensjahr verboten
-  ab dem vollendeten 16. Lebensjahr ist der Konsum von Getränken, die 

alkoholische Getränke über 14 Volumsprozent Alkohol enthalten, ver-
boten;

-  Es ist verboten Alkohol und Tabakwaren, die Kindern und Jugendlichen 
nicht konsumieren dürfen, an diese zum persönlichen Gebrauch abzu-
geben.

K -  bis zum vollendeten 16. Lebensjahr verboten;
-  Ab dem 16. Lebensjahr sind der Konsum von alkoholischen Getränken 

mit einem höheren Alkoholgehalt als 12 Volumsprozent und der Alko-
holkonsum, der eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit nach der 
Straßenverkehrsordnung zur Folge hätte, verboten.

-  Es ist verboten, Alkohol und Tabakwaren, die Kinder und Jugendliche 
nicht konsumieren dürfen, diesen anzubieten, zu überlassen oder zu 
verkaufen.
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OÖ -  bis zum vollendeten 16. Lebensjahr verboten;
-  Ab dem vollendeten 16. Lebensjahr sind der Konsum von alkoholischen 

Getränken mit einem höheren Alkoholgehalt als 14 Volumsprozent und 
übermäßiger Alkoholkonsum verboten.

-  Es ist verboten Alkohol und Tabakwaren, die Kinder und Jugendliche 
nicht konsumieren dürfen, an diese abzugeben, außer der Alkohol oder 
die Tabakwaren sind für den Erziehungsberechtigten bestimmt

-   und eine vom Erziehungsberechtigten eigenhändig unterfertigte Erklä-
rung an die Abgabestelle, die den berechtigten Jugendlichen nament-
lich bezeichnet, vom Erziehungsberechtigten gemeinsam mit dem Ju-
gendlichen bei der Abgabestelle übergeben wurde, 

-  und  diese Erklärung bei der Abgabestelle aufliegt 
-  und die Abgabe im Einzelfall durch eine datumsgenaue schriftliche Er-

klärung durch den Erziehungsberechtigten hinsichtlich Menge und Art 
der Ware bestimmt ist.

S -  bis zum vollendeten 16. Lebensjahr in der Öffentlichkeit verboten;
-  Ab dem vollendeten 16. Lebensjahr sind der Konsum von Branntwein 

und branntweinähnliche Getränke sowie Alkoholkonsum, der eine Be-
einträchtigung des Bewusstseins zur Folge hat, verboten.

-  Es ist verboten in der Öffentlichkeit Alkohol, den Kinder und Jugendli-
che nicht konsumieren dürfen, auszuschenken oder abzugeben.

T -  Weitergabe und Konsum bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sind ver-
boten; 

-  Weitergabe und der Konsum in der Öffentlichkeit ab dem vollendeten 
14. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sind verboten;

-  Weitergabe und der Konsum gebrannter alkoholischer Getränke und 
Mischungen in der Öffentlichkeit ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 
sind verboten

V -  bis zum vollendeten 16. Lebensjahr in der Öffentlichkeit verboten;
-  Es ist verboten Alkohol und Tabakwaren, die Kinder und Jugendliche 

nicht konsumieren dürfen, diesen anzubieten, zu überlassen oder zu 
verkaufen.

Die folgenden Antworten beziehen sich auf die Situation im österreichi-
schen Bundesland Steiermark.

Ist Kindern und Jugendlichen der Aufenthalt an öffentlichen Plätzen (Straßen, 
Parks) ohne Begleitung Erwachsener gestattet?
Ab welchem Alter?

§ 5 Abs. 1 Stmk. Jugendschutzgesetz: Der Aufenthalt an öffentlichen Plätzen ohne Be-
gleitung einer Aufsichtsperson ist erlaubt 

-  bis zum vollendeten 14. Lebensjahr von 5 bis 21 Uhr; 
-  vom vollendeten 14. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr von 5 bis 23 Uhr; 
-  ab dem vollendeten 16. Lebensjahr von 5 bis 2 Uhr. 

Wie weit dieser Zeitrahmen ausgeschöpft werden darf, bestimmen die Erziehungsbe-
rechtigten. 
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Regelungen zum gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz in ...

Österreich/Steiermark
Welche Beschränkungen gibt es beim Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen? 
Welche Altersabstufungen gibt es?

Allgemein: § 11 Abs. 1 Stmk. Jugendschutzgesetz: 
Medien, die Kinder und Jugendliche gefährden können, dürfen diesen nicht angeboten, 
vorgeführt, weitergegeben oder zugänglich gemacht werden, insbesondere wenn sie 
die Darstellung krimineller Handlungen von Menschen verachtender Brutalität als Un-
terhaltung zeigen oder der Verherrlichung von Gewalt dienen, Menschen wegen ihrer 
Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, ihres reli-
giösen Bekenntnisses oder ihrer Behinderung diskriminieren oder pornographische 
Handlungen darstellen.
Genauer: § 14 Stmk. Lichtspielgesetz Vorführung vor Kindern und Jugendlichen:
(1)  Die Landesregierung kann untersagen, dass Filme oder auf sonstigen Bildträgern 

aufgezeichnete Laufbilder, von denen eine schädliche Einwirkung auf die körperli-
che, geistige, seelische oder sittliche Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen 
aller oder bestimmter Altersgruppen zu befürchten ist, vor Kindern und Jugendlichen 
der jeweiligen Altersstufen aufgeführt werden. Bei der Entscheidung über eine Zulas-
sung ist auf sonstige Umwelteinflüsse, insbesondere durch andere Massenmedien, 
Bedacht zu nehmen. 

(2)  Vor der ersten öffentlichen Aufführung bestimmter Filme oder bestimmter auf sons-
tigen Bildträgern aufgezeichneten Laufbildern kann die Landesregierung durch 
Bescheid feststellen, dass ein Film zur Aufführung vor Kindern oder Jugendlichen 
bestimmter Altersstufen geeignet ist. Vor Erlassung des Bescheides ist der bei der 
Landesregierung eingerichtete Beirat (§ 15) zu hören. Liegt bereits ein Gutachten der 
Jugendfilmkommission beim Bundesministerium für Unterricht und Kunst oder einer 
von Vertretern der Bundesländer beschickten Kommission vor, so kann auf eine An-
hörung des Beirates verzichtet werden.

(3)   In einem Bescheid gemäß Abs. 1 kann eine Vorführung für folgende Altersstufen un-
tersagt werden:

  a) bis zum vollendeten 6. Lebensjahr;
  b) bis zum vollendeten 10. Lebensjahr;
  c) bis zum vollendeten 14. Lebensjahr;
  d) bis zum vollendeten 16. Lebensjahr.

Dieselben Altersstufen kommen für einen Feststellungsbescheid gemäß Abs. 2 in Be-
tracht. Darüber hinaus kann noch die Eignung der Vorführung vor Kindern und Jugendli-
chen aller Altersstufen festgestellt werden. 
(4)  Bei allen Ankündigungen der öffentlichen Veranstaltungen von Lichtspielen ist an-

zuführen, für welche Altersstufen die gezeigten Filme oder Laufbilder geeignet bzw. 
untersagt sind.

(5)  Kinder oder Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr dürfen nur die Vorfüh-
rung von Filmen oder sonstigen Laufbildern, die für ihre Altersstufe nicht untersagt 
sind, besuchen.

(6)  Der Verantwortliche (§ 9) hat für die Einhaltung dieser Bestimmung Sorge zu tragen. 
Er ist berechtigt, zur Feststellung des Alters den Vorweis eines Lichtbildausweises 
zu verlangen.
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Ist Kindern und Jugendlichen der Besuch öffentlicher Spielhallen gestattet? 
Ab welchem Alter?

§ 8 Stmk. Jugendschutzgesetz: Bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ist der Aufenthalt in 
Räumen außerhalb von Gastgewerbebetrieben, in denen Unterhaltungsspielapparate 
betrieben werden, verboten. Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist der Aufenthalt in 
Räumen außerhalb von Gastgewerbebetrieben, in denen Geldspielapparate betrieben 
werden, verboten.

Ist Kindern und Jugendlichen das Rauchen in der Öffentlichkeit gestattet? 
Ab welchem Alter?

§ 9 Abs. 1 Stmk. Jugendschutzgesetz: Bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist der Kon-
sum von Tabakwaren verboten. Unter 16 Jahren gilt daher in der Steiermark absolutes 
Rauchverbot – und zwar sowohl in der Öffentlichkeit als auch im privaten Bereich.

Ist Kindern und Jugendlichen das Trampen/per Anhalter fahren gestattet? 
Ab welchem Alter?

§ 10 Stmk. Jugendschutzgesetz: Bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ist es Kindern und 
Jugendlichen verboten, Kraftfahrzeuge anzuhalten, um mitgenommen zu werden.
Ausnahmen:

- in Notfällen, wie z. B. Krankheit oder Unfall,
- wenn der Lenker oder ein Mitfahrender das Kind oder den Jugendlichen kennt oder 
- das Kind oder der Jugendliche sich in Begleitung einer Aufsichtsperson befindet.

An welche Einrichtungen können sich Kinder und Jugendliche bei auftretenden 
Problemen in Ihrem Land wenden?

Unter der Adresse www.kija.at können Sie die Steiermark anklicken. Auf der Homepage 
der Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark findet man unter der Rubrik „Adressen“ 
Beratungseinrichtungen speziell für Jugendliche bei verschiedenen Problemen.

Welche Bestimmungen gibt es bezüglich sexueller Kontakte zu Jugendlichen? 
Welche Altersbeschränkungen gibt es?

Sehr kompliziert geregelt im Sexualstrafrecht (§§ 206 und 207b StGB). Die genauen 
Altersgrenzen für sexuelle Kontakte unter und zu Jugendlichen können Sie übersichtlich 
dargestellt ebenfalls auf unserer Homepage nachlesen, und zwar wenn Sie unter www.
kija.at das Bundesland Steiermark anklicken und unter „all rights – deine Rechte“ in 
der Rubrik „Life“ beim Stichwort „Sexualität“ nachlesen.

Quelle: FA6A Kinder- und Jugendanwalt (kija@stmk.gv.at, 3/2004 und 6/2004), www.kija.at
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Österreich/Vorarlberg
Regelungen zum gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz in Österreich am 
Beispiel von Vorarlberg

Alle Angaben beziehen sich auf das Bundesland Vorarlberg und sind nicht oder nur teilweise auf 
andere Bundesländer in Österreich übertragbar.

Bis zu welchem Alter gilt man als Kind bzw. Jugendlicher?
Kinder sind Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres. Jugendliche zwischen 
der Vollendung des 14. und des 18. Lebensjahres.

Ist Kindern und Jugendlichen der Aufenthalt an öffentlichen Plätzen (Straßen, 
Parks) ohne Begleitung Erwachsener gestattet? 
Ab welchem Alter?

- bis 12 Jahre bis 22:00 und ab 5:00
- 12-14 Jahre bis 23:00 und ab 5:00
- 14-16 Jahre bis 24:00 und ab 5:00
- 16-18 Jahre bis 02:00 und ab 5:00

Ist der Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten (z. B. Orte, an denen sich Prosti-
tuierte aufhalten) Kinder und Jugendlichen gestattet?

Verboten

Welche Orte gelten als jugendgefährdend?
Bestimmte gastwirtschaftliche Betriebe, Sexshops oder Orte, wo pornografische Dar-
bietungen oder Schaustellungen dargestellt oder vermittelt werden, Wettbüros.

Ist Kindern und Jugendlichen der Aufenthalt in Gaststätten, Restaurants gestattet?
Ab welchem Alter?

Grundsätzlich ja, Ausgehzeiten und Art des Lokals beachten.

Ist Kindern und Jugendlichen der Aufenthalt in Gaststätten, Restaurants in Beglei-
tung Erwachsener gestattet?
Ab welchem Alter?

Siehe oben

Ist Kindern und Jugendlichen der Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs oder ver-
gleichbaren Vergnügungsbetreiben gestattet?

Nein

Ab welchem Alter?
Erst ab Volljährigkeit (18).

Ist Kindern und Jugendlichen die Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen gestattet? 
Ab welchem Alter?

Art des Lokals, Ausgehzeiten relevant (siehe oben)
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Ist Kindern und Jugendlichen die Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen in Beglei-
tung Erwachsener gestattet? 
Ab welchem Alter?

Ausgenommen, wenn Kinder dezidiert ausgeschlossen sind, liegt es in der Verantwor-
tung des Erziehungsberechtigten bzw. der mit der Aufsicht betrauten Person.

Ist Kindern und Jugendlichen  der Genuss von Branntwein oder ähnlichen hochpro-
zentigen Getränken gestattet? 
Ab welchem Alter?

Ab 16 Jahren

Ist der Genuss anderer alkoholischer Getränken (Wein, Bier etc.) Kindern und 
Jugendlichen gestattet?  
Ab welchem Alter?

Ab 16 Jahren

Welche Beschränkungen gibt es beim Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen? 
Welche Altersabstufungen gibt es?

Ist jeweils im Programm angekündigt, ab welcher Altersstufe zugelassen.

Ist Kindern und Jugendlichen der Besuch öffentlicher Spielhallen gestattet? 
Ab welchem Alter?

Wenn die Art, Lage, Ausstattung und Betriebsweise eine Gefahr für die Entwicklung dar-
stellen erst ab 18 – ist im Einzelfall zu entscheiden.

Ist Kindern und Jugendlichen das Rauchen in der Öffentlichkeit gestattet? 
Ab welchem Alter?

Ab 16 Jahren

Welche Beschränkungen gibt es, wenn ausländische Jugendliche kurzzeitig gegen 
Bezahlung arbeiten wollen, um ihre Reisekasse aufzubessern? 
Ab welchem Alter ist es ihnen gestattet zu arbeiten?

15 Jahre, wenn Schulpflicht beendet.

Ist Kindern und Jugendlichen das Trampen/per Anhalter fahren gestattet?
Ab welchem Alter?

Ab 14 Jahren

An welche Einrichtungen können sich Kinder und Jugendliche bei auftretenden 
Problemen in Ihrem Land wenden?

Kinder- und Jugendanwalt, Schießstätte 12, 6800 Feldkirch, kija@vorarlberg.at 
T: 05522/84 900 (Infos und Weitervermittlung)

Welche Bestimmungen gibt es bezüglich des Mitführens von Messern, Kampfgerä-
ten (Pfeil und Bogen, Degen etc.) und Waffen? 
Welche Altersbeschränkungen gibt es?

Ab 16 ist Waffenbesitz möglich, aber genehmigungspflichtig.
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Regelungen zum gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz in ...

Österreich/Vorarlberg
Welche Bestimmungen gibt es bezüglich sexueller Kontakte zu Jugendlichen? 
Welche Altersbeschränkungen gibt es?

Erlaubt ab 14 freiwillig, bestimmte Reife muss zwischen 14 und 16 Jahren gegeben 
sein.

Quellen: ZZP Kinder- und Jugendanwalt (kija@vorarlberg.at, 3/2004)


